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§ 828 ABGB Gemeinschaftliche
Rechte der Theilhaber.

 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)So lange alle Theilhaber einverstanden sind, stellen sie nur Eine Person vor, und haben das Recht, mit der

gemeinschaftlichen Sache nach Belieben zu schalten. Sobald sie uneinig sind, kann kein Theilhaber in der

gemeinschaftlichen Sache eine Veränderung vernehmen, wodurch über den Antheil des Andern verfügt würde.

2. (2)Eine gerichtliche oder vertraglich vereinbarte Benützungsregelung zwischen den Teilhabern einer

unbeweglichen Sache wirkt auch für deren Rechtsnachfolger, wenn sie im Grundbuch angemerkt ist.

In Kraft seit 01.07.2002 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 828 ABGB Gemeinschaftliche Rechte der Theilhaber.
	ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch


